
Stadt Winnenden 
S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. 046/2019  
 

 

Federführendes Amt: 

Stadtentwicklungsamt 

Erforderliche Protokollauszüge 

- 60 - 

Vorgang:  AZ: 20190011 

Beratungsfolge Behandlung Termin 

Technischer Ausschuss Beschlussfassung 12.03.2019 

 
 
 
Betreff: () Bauvoranfrage / (x) Bauantrag / () Kenntnisgabeverfahren 
für 
 
Errichtung von zwei Einfamilienhäusern (DHH) mit Garage und Carport,  
 
 
 
Beratungsgrund: Einvernehmen der Stadt gem. § 36 Abs. 1 i. V. m. 
 
(x) § 31 Abs. 2 BauGB (Befreiung B-Plan) 
 
() § 33 Abs. 1 BauGB (Vorgriff auf B-Plan) 
 
() § 34 BauGB (Innenbereich ohne B-Plan) 
 
() § 35 Abs. 1 BauGB (Außenbereich privilegiert) 
 
() § 35 Abs. 2 BauGB (Außenbereich nicht privilegiert) 
 
Nachbareinspruch bis zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung nein (x) / ja ():  
 
 
Stellplätze notwendig nein () / ja (x): voll nachgewiesen  (x) 
       zum Teil nachgewiesen () 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Dem im Betreff genannten Vorhaben wird zugestimmt. 
 
Das Einvernehmen der Stadt Winnenden gem. § 36 Abs. 1 i. V. m. § 31 Abs. 2 BauGB wird 
erteilt 

Amtsleiter: Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum): 

26.02.2019 

 

________________ 

Datum / Unterschrift 

I II III   

 



Stadt Winnenden 
S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. 046/2019 

 
 
 
Begründung:  
 
Der Bauherr plant die Errichtung von zwei Einfamilienhäusern mit Garage und Carport im 

Edelweißweg in Höfen. Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

„Brunnenäcker-Gassenäcker“ aus dem Jahr 1985.  

 

Folgende Überschreitungen sind mit dem Bauvorhaben verbunden: 

 

1. Überschreitung des Baufenster und des Pflanzgebots im Osten mit dem geplanten 

Wohngebäude mit ca. 8 m² = 12% und der Terrasse mit ca. 3 m² = 12%. 

2. Baufensterüberschreitung im Norden mit der Garage um 80 cm. Der Carport im Süden 

liegt außerhalb des Baufensters.  

3. Überschreitung der festgesetzten Gebäudehöhe um 8 cm.  

4. Der Dachüberstand ragt über das Baufenster. Die Zulässigkeit nach § 23 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) ist gegeben, so dass hier das Einvernehmen nicht 

erforderlich ist. 

 

 

Aus städtebaulicher Sicht sind die Überschreitungen vertretbar. Die Voraussetzungen zur 

Erteilung des Einvernehmens liegen vor.  

 

 

Hinweise zum Bauordnungsrecht: 

Die Nachbaranhörung wird parallel zur Erstellung der Sitzungsvorlage gestartet. 

Der Bauherr erfüllt seine Stellplatzverpflichtung. Es werden 2 KFZ-Stellplätze und 4 

überdachte Fahrradabstellplätze nachgewiesen. 
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